




TELCAT ist Vertriebspartner der Gesmo Gesellschaft für Mobilfunkservices mbH. Gesmo ist Ihr Vertrags-

partner, wenn Sie TELCAT mobil für die Telefonie nutzen wollen. Aus diesem Grund finden Sie an dieser

Stelle die Geschäftsbedingungen unseres Partners.

1.1 Der Diensteanbieter (Gesmo Gesellschaft für Mobilfunkservices mbH, Eisenstraße 5, 35039 Marburg,

Sitz der Gesellschaft: Marburg, Registergericht: Amtsgericht Marburg, HRB 5213) erbringt Dienstlei-

stungen an Endkunden aufgrund der nachfolgenden AGB, der Produktbeschreibungen und der Preis-

listen (Vertragsbedingungen). Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden gelten

nicht, auch wenn Diensteanbieter ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.

1.2 Der Vertrag kommt zustande, wenn Diensteanbieter den Antrag des Kunden durch Bereitstellung der

Dienstleistung annimmt. Soweit im Einzelfall nicht abweichend vereinbart, erfolgt die Bereitstellung

i.d.R. innerhalb von 48 Stunden nach Eingang des Kundenantrags bei Diensteanbieter.

1.3 Diensteanbieter und TELCAT MULTICOM GmbH (TELCAT) kooperieren bei der Bereitstellung und

Vermarktung innovativer Mobilfunkangebote. Diensteanbieter stellt die Netzdienstleistungen zur

Verfügung, auf welchen TELCAT Mobilfunkprodukte betreibt, vermarktet und die Endkunden betreut.

Diensteanbieter ermächtigt TELCAT zum Einzug der Rechnung für das Mobilfunkdienstangebot, der

Endkunde zahlt mit schuldbefreiender Wirkung auf das durch TELCAT angegebene Konto.

1.4. TELCAT ist berechtigt, Willensbekundungen des Kunden entgegenzunehmen. Gegenüber TELCAT

abgegebene Willensbekundungen werden mit Zugang bei TELCAT gegenüber Diensteanbieter wirk-

sam. Diensteanbieter bevollmächtigt TELCAT zur Übernahme der Kundenbetreuung. Die Vollmacht

ermächtigt zu allen für die Kundenbetreuung im Namen von Diensteanbieter notwendigen und zulässi-

gen Handlungen im Rahmen dieser AGB, insbesondere zur Kündigung, Sperre, Änderung der Endkun-

dendaten und -tarife auf Anfrage des Endkunden, Störungsannahme, Bearbeitung von Rechnungsein-

wänden und der Genehmigung der Vertragsübernahme.

2.1 Änderungen der Vertragsbedingungen werden dem Kunden nach Wahl von Diensteanbieter in Text-

form schriftlich, per E-Mail oder durch SMS mitgeteilt und treten einen Monat nach der Mitteilung in

Kraft, sofern der Kunde bis dahin den Änderungen nicht widerspricht. Widerspricht der Kunde den

Änderungen der Vertragsbedingungen, bleibt der Vertrag bestehen und wird zu unveränderten Bedin-

gungen fortgesetzt. Sofern Diensteanbieter dem Kunden Mitteilungen nicht im Volltext zukommen

lässt, wird der Kunde darüber informiert, wo und wie er den Volltext der Mitteilung erhalten kann.

2.2 Die Vertragsbedingungen können nur dann zu Ungunsten des Kunden geändert werden, wenn diese

Änderungen entweder aufgrund rechtlicher Bestimmungen oder behördlicher Regelungen erforder-

lich sind. In diesen Fällen hat der Kunde kein Widerspruchsrecht.

2.3 Darüber hinaus kann Dienstenanbieter die Preise

a) bei Änderung des gesetzlichen Umsatzsteuersatzes sowie

b) bei Änderung der Kosten für besondere Netzzugänge, für Zusammenschaltungen und für Dienste

anderer Anbieter, zu denen Diensteanbieter Zugang gewährt, zum Zeitpunkt und in Höhe der Ände-

rung anpassen.

In den unter a) und b) genannten Fällen hat der Kunde ebenfalls kein Widerspruchsrecht.

3.1 Diensteanbieter kann seine Leistungen bei berechtigtem Interesse jederzeit von der Stellung und

Aufrechterhaltung einer angemessenen Sicherheit zur Befriedigung aller Forderungen aus dem Ver-

tragsverhältnis in Form einer verzinslichen Kaution oder einer Bürgschaft eines in der EU ansässigen

Kreditinstitutes abhängig machen, wenn bekannt wird, dass der Kunde mit Verpflichtungen aus ande-

ren bestehenden oder früheren Verträgen mit einem Betrag von mindestens zwei Monatsrechnungs-

beträgen oder mit mindestens 75,- � im Rückstand ist oder aufgrund einer Information der in Ziff. 11

genannten Auskunfteien begründete Zweifel an seiner Kreditwürdigkeit bestehen. Dies gilt jedoch

nicht, wenn der Kunde begründete Einwendungen gegen die Rechnung(en) hat und stattdessen

jeweils einen Durchschnittsmonatsbetrag der letzten sechs Monate bezahlt hat.

4.1 Diensteanbieter bietet nach Maßgabe dieser AGB Telekommunikations- und weitere Dienstleistungen

an, insbesondere Mobilfunkdienstleistungen, DSL-Anschlüsse und internetbasierte Dienstleistungen.

Die Nutzung der Dienstleistungen kann den Einsatz bestimmter Endgeräte voraussetzen. Bei Telekom-

munikationsdienstleistungen hängt die maximale Übertragungsrate vom eingesetzten Endgerät, der

verfügbaren Netztechnologie (z.B. GSM, UMTS, GPRS, HSCSD, ADSU) sowie den technischen und

geographischen Gegebenheiten am Ort der Nutzung ab.

4.2 Diensteanbieter kann die Erteilung von Auskünften sowie die Durchführung beauftragter Vertrags-

änderungen davon abhängig machen, dass sich der Auftraggeber allein durch Nennung eines vorab

festgelegten Kundenkennworts legitimiert.

Mit dem Kundenkennwort kann der Kunde eine zusätzliche PIN als Voraussetzung für den Zugang zu

Diensten beantragen, die erst ab einem bestimmten Mindestalter genutzt werden dürfen.

Der Kunde stellt sicher, dass das Kundenkennwort nicht an Minderjährige und die zusätzliche PIN nicht

an Personen unterhalb des jeweiligen Mindestalters weitergegeben werden und für diese nicht

zugänglich sind. Der Kunde wird daher das Kundenkennwort sowie alle ihm zur Verfügung gestellten

sonstigen Kennungen (z.B. PIN) vor dem Zugriff unbefugter Dritter schützen.

4.3 Der Kunde kann Mobilfunkdienstleistungen räumlich im Empfangs- und Sendebereich der von Dien-

steanbieter in der Bundesrepublik Deutschland genutzten Funkstationen in Anspruch nehmen. Dabei

werden Telekommunikationsverbindungen von Diensteanbieter im Rahmen der bestehenden techni-

schen und betrieblichen Möglichkeiten mit einer mittleren Durchlasswahrscheinlichkeit von 97 %

hergestellt.

4.4 Diensteanbieter ermöglicht auch den technischen Zugang zu Diensten anderer Anbieter, soweit ein

Vertrag zwischen Diensteanbieter und dem Anbieter besteht. Bei Nutzung dieser Dienste entsteht ein

unmittelbares Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und dem Anbieter. Name, Anschrift und Dien-

steangebot der jeweiligen Anbieter benennt Diensteanbieter auf Anfrage. Diensteanbieter behält sich

das Recht vor, die Auswahl der Anbieter, deren Dienstleistungen der Kunde ggf. im Ausland in

Anspruch nehmen kann (International Roaming) sowie den Inhalt der mit diesen Anbietern bestehen-

den Verträge jederzeit zu ändern. Im Übrigen bestimmt sich der Umfang der International Roaming-

Leistungen nach dem Angebot des jeweiligen ausländischen Netzbetreibers.

4.5 Zeitweilige Störungen oder Unterbrechungen der Dienstleistungen können sich aus Gründen höherer

Gewalt, einschließlich Streiks, Aussperrungen und behördlichen Anordnungen sowie wegen techni-

scher Änderungen an den Anlagen von Diensteanbieter oder wegen sonstiger Maßnahmen, die für

einen ordnungsgemäßen oder verbesserten Betrieb des Diensteanbieter-Netzes erforderlich sind,

ergeben. Dies gilt entsprechend für Störungen von Telekommunikationsanlagen Dritter, die Dienstean-

bieter zur Erfüllung seiner Pflichten benutzt. Darüber hinaus ist Diensteanbieter berechtigt, seine ver-

traglichen Leistungen vorübergehend ganz oder teilweise einzustellen, soweit dies für einen ordnungs-

gemäßen oder verbesserten Netzbetrieb erforderlich ist. Diensteanbieter wird alle zumutbaren

Anstrengungen unternehmen, um Störungen baldmöglichst zu beseitigen bzw. auf deren Beseitigung

hinzuwirken. Dauert eine von Diensteanbieter zu vertretende Störung oder Unterbrechung länger als

24 Stunden, ist der Kunde zur anteiligen Minderung des monatlichen Basispreises berechtigt.

4.6 Wird eine Dienstleistung von Diensteanbieter nur für einen befristeten Zeitraum angeboten, nur in

Verbindung mit einem bestimmten Tarif und/oder nur gegen ein zusätzliches Entgelt erbracht, wird dies

in der Preisliste oder einer Produktbeschreibung ausgewiesen.

4.7 Soweit im Produktumfang enthalten und vom Kunden gewünscht, wird Diensteanbieter die Kundenda-

ten zum Zweck des Eintrags in ein Telefonverzeichnis an die Deutsche Telekom AG weitergeben; § 47

des Telekommunikationsgesetzes bleibt unberührt.

4.8 Sofern der Kunde von einem gesetzlichen Anspruch zur Übertragung einer ihm zugeteilten Rufnum-

mer zu einem anderen Anbieter (Portierung) Gebrauch macht, hat Diensteanbieter das Recht, die

vertraglichen Leistungen bis zu vier Tage vor dem Vertragsende einzustellen, wenn dies aus abwick-

lungstechnischen Gründen bei der Portierung erforderlich ist. Die Portierung einer Rufnummer ist nur

möglich, wenn spätestens vier Wochen nach Vertragsende ein entsprechender Antrag über den die

Rufnummer aufnehmenden Anbieter bei Diensteanbieter eingegangen ist.

5.1 Der von Diensteanbieter in Rechnung gestellte Betrag ist mit Zugang der Rechnung fällig und muss

spätestens an dem von Diensteanbieter angegebenen Zahlungstermin eingegangen sein. Bei Nichter-

teilung oder Widerruf einer Einzugsermächtigung durch den Kunden erhebt Diensteanbieter ein

Zusatzentgelt für administrative Abwicklung nach der jeweils gültigen Preisliste.

5.2 Bei Verzug des Kunden für den Ausgleich von Forderungen, die der Höhe nach einem Betrag von

mindestens zwei Monatsrechnungsbeträgen oder mindestens 75,- � entsprechen, ist Diensteanbieter

berechtigt,

a) alle Forderungen gegen den Kunden sofort fällig zu stellen und/oder

b) die vertraglichen Leistungen so zu begrenzen, dass keine weiteren verbrauchsabhängigen Kosten

entstehen können, bis der Kunde seine fälligen Verbindlichkeiten gezahlt und/oder ausreichende

Sicherheiten entsprechend Ziff. 3 gestellt bzw. aufgefüllt hat.

Die Maßnahmen gemäß a) und b) unterbleiben, wenn der Kunde begründete Einwendungen gegen die

Rechnung(en) erhoben hat und stattdessen jeweils einen Durchschnittsmonatsbetrag der letzten

sechs Monate bezahlt hat.

Kommt der Kunde mit dem Ausgleich von Forderungen in Verzug, die der Höhe nach einem Betrag von

mindestens drei Monatsrechnungsbeträgen oder mindestens 125,- � entsprechen, ist Diensteanbieter

berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen. Schadenersatzansprüche bleiben unberührt.

Eine Kündigung unterbleibt, wenn der Kunde begründete Einwendungen gegen die Rechnung(en)

erhoben hat und stattdessen jeweils einen Durchschnittsmonatsbetrag der letzten sechs Monate

bezahlt hat. Für Festnetzanschlüsse gelten allein die gesetzlichen Regelungen zu Zahlungsverzug und

Sperre.

5.3 Einwendungen gegen die Rechnung sind innerhalb von acht Wochen nach deren Zugang schriftlich

geltend zu machen. Diensteanbieter weist den Kunden im Einzelfall auf die Frist hin. Ansprüche des

Kunden bei begründeten Einwendungen nach Fristablauf bleiben unberührt, soweit Diensteanbieter

eine Überprüfung datenschutzrechtlich möglich ist.

5.4 Befindet sich der Kunde in Verzug, werden - vorbehaltlich der Geltendmachung eines weitergehenden

Verzugsschadens - Zinsen in Höhe von 4 % über dem jeweiligen Basiszinssatz gem. § 247 Bürgerliches

Gesetzbuch berechnet. Dem Kunden bleibt es vorbehalten, einen geringeren Schaden nachzuweisen.

5.5 Der Kunde ist zur Zahlung der Entgelte auch verpflichtet, wenn ein Dritter die Leistungen von Dienste-

anbieter aus dem Vertrag nutzt, wenn und soweit der Kunde diese Nutzung zu vertreten hat.

5.6 Gegen Forderungen von Diensteanbieter kann der Kunde nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig

festgestellten Forderungen aufrechnen.

6.1 Soweit im Einzelfall nicht abweichend vereinbart, gilt für Verträge über Diensteanbieter-

Dienstleistungen eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten und eine Kündigungsfrist von drei Monaten.

Wird nicht (rechtzeitig) gekündigt, verlängert sich der Vertrag automatisch um jeweils ein Jahr. Kündi-

gungen haben schriftlich, nicht elektronisch, zu erfolgen.

Prepaid-Verträge haben keine Mindestlaufzeit und können von beiden Parteien mit einer Frist von

einem Monat gekündigt werden. Die Kündigung kann schriftlich, in Textform oder per SMS erklärt

werden.

6.2 Eine fristlose Kündigung ist nur aus wichtigem Grund möglich. Ein solcher liegt für Diensteanbieter

insbesondere vor, wenn der Kunde gegen die unter 7.3 aufgeführten Verpflichtungen verstößt.

Liegt ein wichtiger Grund vor, ist Diensteanbieter ferner befugt, die Zugangsberechtigung des Kunden

zu Diensteanbieter-Diensten mit sofortiger Wirkung zu sperren.

7.1 Der Kunde informiert Diensteanbieter unverzüglich über jede Änderung seiner bei Diensteanbieter

hinterlegten Daten.

7.2 Der Kunde hat Diensteanbieter das Abhandenkommen oder die unbefugte Drittnutzung der Dienste-

anbieter-Karte unverzüglich - bei telefonischer Mitteilung unter Angabe seines Kundenkennwortes -

mitzuteilen. Diensteanbieter wird die Diensteanbieter-Karte sofort sperren. Der Kunde haftet für die

durch unbefugte Drittnutzung entstandenen Entgelte nur für Leistungen, die bis zur Sperrung der Karte

angefallen sind. Die Sperrung der Karte kann aus technischen Gründen, wie z.B. bei Verwendung der

Karte im Ausland, erst einige Zeit später wirksam werden, nachdem die Meldung durch den Kunden

erfolgte.

7.3 Der Kunde verpflichtet sich, die Leistungen von Diensteanbieter nicht missbräuchlich zu nutzen, insbe-

sondere das Diensteanbieter-Netz und seine logische Struktur und/oder andere Netze nicht zu stören,

zu verändern oder zu beschädigen; keine Viren, unzulässige Werbesendungen, Kettenbriefe oder

sonstige belästigenden Nachrichten zu übertragen; keine Rechte Dritter, insbesondere Schutzrechte

(z.B. Urheber-und Markenrechte) zu verletzen; nicht gegen strafrechtliche Vorschriften oder Vorschrif-

ten zum Schutze der Jugend zu verstoßen; Dienstleistungen nur als Endkunde sowie nicht zur Herstel-

lung von Verbindungen zu nutzen, bei denen der Anrufer aufgrund des Anrufs und/oder in Abhängig-

keit von der Dauer der Verbindung Zahlungen oder andere vermögenswerte Gegenleistungen Dritter

erhält (z.B. Verbindungen zu Werbehotlines). Dies gilt insbesondere für Tarife, bei denen Diensteanbie-

ter Dienstleistungen, unabhängig von der genutzten Abnahmemenge, zu einem Pauschalpreis zur

Verfügung stellt (z.B. Flatrate-Tarife); die Leistungen nicht dazu zu nutzen, einen Rechner permanent als

Server erreichbar zu machen; leitungsgebundene Telekommunikationsdienstleistungen nur innerhalb

einer Wohneinheit zu nutzen; leitungsvermittelte Telekommunikationsdienstleistungen nur zum Aufbau

manuell über das Endgerät hergestellter Verbindungen zu nutzen; keine Zielrufnummern anzuwählen,

wenn das Zustandekommen einer Verbindung vom Kunden nicht gewünscht ist und/oder bekannt ist,

dass das Zustandekommen der Verbindung - insbesondere auch durch technische Vorkehrungen -

vom Inhaber der Zielrufnummer oder auf seine Veranlassung von Dritten verhindert werden wird; keine

gewerbliche Weiterleitung von Verbindungen vorzunehmen oder Zusammenschaltungsleistungen zu

erbringen.

7.4 Verstößt der Kunde gegen die Pflichten gemäß Ziff. 7.3, ist Diensteanbieter berechtigt, alle erforderli-

chen Maßnahmen zur Beseitigung des Missbrauchs zu ergreifen. Bei schuldhafter Pflichtverletzung

haftet der Kunde gegenüber Diensteanbieter auf Schadenersatz.

7.5 Bei Streitigkeiten aus dem Vertrag hat der Kunde die Möglichkeit, bei der Schlichtungsstelle der Bun-

desnetzagentur mit Hilfe eines dort erhältlichen Formulars einen Antrag auf Durchführung eines außer-

gerichtlichen Schlichtungsverfahrens zu stellen.

Der Kunde kann die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur mit Zustimmung von Diensteanbieter

übertragen.

9.1 Diensteanbieter speichert - vorbehaltlich Ziff. 9.2 - Verkehrsdaten (Daten, die bei der Bereitstellung und

Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen erhoben, verarbeitet oder genutzt werden) zu

Beweiszwecken für die Richtigkeit der berechneten Entgelte vollständig bis zu sechs Monate nach

Abrechnung.

9.2 Auf Verlangen des Kunden werden die Verkehrsdaten

a) unter Kürzung der Zielrufnummer um die letzten drei Ziffern bis zu sechs Monate nach Abrechnung

gespeichert oder

b) spätestens mit Abrechnung vollständig gelöscht. Diensteanbieter ist eine nachträgliche Prüfung der

Entgeltberechnung nur in dem Umfang möglich, in dem eine Speicherung der Verkehrsdaten erfolgt.

Wurden Verkehrsdaten aufgrund rechtlicher Verpflichtung oder auf Kundenwunsch gelöscht (ver-

kürzte Speicherung oder vollständige Löschung), trifft Diensteanbieter keine Nachweispflicht für die

Einzelverbindungen, es sei denn, der Kunde wurde vor seinem Wunsch zur Löschung oder verkürzten

Aufzeichnung nicht mit einem deutlich erkennbaren Hinweis über den Wegfall der Nachweispflicht

informiert.

9.3 Verlangt der Kunde einen Einzelverbindungsnachweis, weist er Mitbenutzer auf die Speicherung und

Mitteilung der Verkehrsdaten hin und beteiligt, sofern erforderlich, den Betriebsrat, die Personal- oder

Mitarbeitervertretung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

10.1 Die Diensteanbieter-Rufnummer ist für die Inverssuche (Telefonauskunft über die in öffentlichen Ver-

zeichnissen eingetragenen Namens- und/oder Adressdaten des Kunden bei Nennung der Rufnum-

mer) freigegeben; ein Widerspruch des Kunden ist jederzeit möglich.

11.1 Diensteanbieter ist berechtigt, zum Schutz vor Forderungsausfällen und vor Gefahren der missbräuch-

lichen Inanspruchnahme der Dienstleistungen durch Dritte, personenbezogene Vertragsdaten sowie

Angaben über nicht vertragsgemäße Abwicklung (z.B. Kündigung wegen Zahlungsverzug, beantragter

Mahnbescheid bei unbestrittenen Forderungen, Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sowie Anschluss-

Sperrungen in Missbrauchsfällen) dem von der Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG

betriebenen Fraud Prevention Pool (FPP) sowie der Schutzgemeinschaft für Allgemeine Kreditsiche-

rung (SCHUFA) zu übermitteln und dort entsprechende Auskünfte einzuholen. Soweit während des

Kundenverhältnisses solche Daten bei der SCHUFA oder dem FPP aus anderen Kundenverhältnissen

anfallen, erhält Diensteanbieter hierüber Auskunft. Die jeweilige Datenübermittlung erfolgt nur, soweit

dies zur Wahrung berechtigter Interessen von Diensteanbieter, eines Vertragspartners der SCHUFA

oder eines Teilnehmers des FPP erforderlich ist und schutzwürdige Belange des Kunden nicht beein-

trächtigt werden. Bei Firmenkunden tauscht Diensteanbieter darüber hinaus mit weiteren Wirtschafts-

auskunfteien und Kreditversicherungsgesellschaften Daten nach diesen Grundsätzen aus.

11.2 Der Kunde erhält auf Wunsch die Anschriften der jeweiligen Unternehmen sowie ein Merkblatt über

den FPP und die SCHUFA.

Stand: Januar 2009
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Allgemeine Geschäftsbedingungen der TELCAT MULTICOM GmbH für die Bestellung von Endgeräten im Rahmen eines Mobilfunkvertrages

§ 1 Geltungsbereich

§ 2 Zustandekommen des Vertrages

§ 3 Angebote

§ 4 Lieferung

§ 5 Zahlungsbedingungen, Preise, Verzug

§ 6 Bonitätsauskünfte

§ 7 Eigentumsvorbehalt

§ 8 Gewährleistung und Haftung

§ 9 Datenschutz

§ 10 Salvatorische Klausel

§ 11 Erfüllungsort, Nebenabreden, Gerichtsstand

(1) Der Vertragsgegenstand ergibt sich aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Diese

gelten für den Kauf aller Produkte, die von der TELCAT MULTICOM GmbH (nachfolgend TELCAT

genannt) im Rahmen ihres Mobilfunkangebotes angeboten werden.

(2) Abweichende Bedingungen des Käufers gelten nicht. Dies gilt auch, wenn TELCAT nicht ausdrücklich

widerspricht oder wenn TELCAT in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen die

geschuldete Leistung erbringt.

(3) Von den nachfolgenden Bedingungen abweichende Vereinbarungen bei Vertragsschluss bedürfen zu

ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung von TELCAT.

(1) Die durch Internet, E-Mail oder sonstigen Fernkommunikationsmitteln übermittelten Aufforderungen

zur Bestellung stellen noch kein Angebot von TELCAT dar. Der Vertrag kommt erst durch Aufgabe der

Bestellung durch den Käufer per Telefon, Telefax, E-Mail oder Bestellformular und durch anschließende

Annahme der Bestellung durch TELCAT zustande.

(2) Die Erklärung der Annahme gegenüber dem Käufer erfolgt durch die Auslieferung der bestellten Kauf-

ware, durch Zusendung einer an den Käufer persönlich gerichteten Bestätigung per E-Mail oder durch

eine persönliche telefonische Bestätigung. Die von TELCAT automatisch generierte und versandte

Bestellbestätigung dient lediglich der Information des Käufers.

(1) Die Angebote von TELCAT sind unverbindlich und freibleibend. Technische Angaben, Beschreibungen

und Abbildungen der Kaufware in Prospekten und sonstigen Werbeinformationen sind unverbindlich.

Preisänderungen aufgrund von Wechselkursänderungen oder Preiserhöhungen unserer Lieferanten

behalten wir uns vor. Bei Sonderangeboten gilt der Sonderpreis, solange der Vorrat reicht.

(2) TELCAT behält sich ein einseitiges Rücktrittsrecht vor, wenn sich nach Vertragsschluss herausstellt,

dass die Kaufware nicht verfügbar ist, obwohl ein entsprechendes Deckungsgeschäft abgeschlossen

wurde. In einem solchen Fall erhält der Käufer unverzüglich Nachricht. Evtl. bereits erbrachte Gegenlei-

stungen werden unverzüglich erstattet. Weitere Ansprüche gegen TELCAT sind ausgeschlossen.

(1) Die Lieferung erfolgt nur innerhalb Deutschlands und auf Gefahr des Käufers. Soweit die Kaufware von

TELCAT einem Transportunternehmen übergeben worden ist, geht das Risiko auf den Käufer über.

Dies gilt auch bei Teillieferungen. Die Lieferung erfolgt an die vom Käufer angegebene Lieferadresse.

Ist der Käufer Verbraucher, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Ver-

schlechterung der verkauften Sache auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache auf

den Käufer über.

(2) Die Kaufware ist sofort nach Empfangnahme durch den Käufer oder seinen Beauftragten auf Trans-

portschäden zu untersuchen. Feststellbare Transportschäden oder unvollständige Lieferungen sind

innerhalb von zwei Werktagen schriftlich zu reklamieren. Verpackungsschäden muss sich der Käufer

bei Annahme der Kaufware von dem Transportunternehmen schriftlich bestätigen lassen. Dies gilt

nicht, soweit der Käufer Verbraucher ist.

(3) Angaben über Lieferzeiten sind nur bei gesonderter, schriftlicher Vereinbarung gültig.

(4) Eine ausdrücklich vereinbarte Lieferfrist beginnt mit dem Datum der Auftragsbestätigung.

(5) Lieferverzögerungen, die durch gesetzliche oder behördliche Anordnungen verursacht werden, sind

von TELCAT nicht zu vertreten.

(1) Der Kaufpreis ist ein Bruttopreis und versteht sich inkl. der jeweils gesetzlichen Umsatzsteuer zzgl.

einer Versandkostenpauschale.

(2) Die Kaufpreiszahlung kann durch Vorkasse, Nachnahme, elektronischem Lastschriftverfahren sowie

Kreditkarten vorgenommen werden. Entsprechend der Zahlungsvarianten werden nachfolgende

Versandkostenpauschalen berechnet:

Vorkasse und Lastschrift: 3,90 �

Kreditkarte und Nachnahme: 9,90 �

wobei sich diese Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer verstehen.

(3) Bei der Zahlung mit der Kreditkarte wird diese mit der Erstellung der Rechnung belastet. Bei einer

Zahlung per Vorkasse ist der Rechnungsbetrag innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung zu

begleichen. Nach Verbuchung des Rechnungsbetrages bei TELCAT wird die Ware auf den Versand-

weg gebracht. Bei Zahlung per Nachnahme wird der Betrag bei der Lieferung fällig. Im Falle einer reinen

Zubehörbestellung fällt zusätzlich eine Nachnahmegebühr in Höhe von 5,- � an.

(4) Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, so ist TELCAT berechtigt, Verzugszinsen zu verlangen. Zudem

werden bei Mahnungen, welche nach Verzugseintritt erfolgen, Mahnkosten in Höhe von 5,- � erhoben.

Die Geltendmachung weiterer gesetzlicher Ansprüche wegen Zahlungsverzuges des Käufers bleibt

TELCAT vorbehalten.

(5) Werden Lastschriften bzw. Kreditkartenbuchungen nicht eingelöst bzw. zurückgereicht, hat der Käufer

TELCAT die ihr entstandenen Kosten zu erstatten.

TELCAT übermittelt Daten über den Kauf eines Produkts im Rahmen des Mobilfunkvertrages an die

SCHUFA HOLDING AG zum Zwecke der Kreditprüfung. Darüber hinaus übermittelt TELCAT diesem

Unternehmen auch Daten aufgrund nicht vertragsgemäßen Verhaltens. Die SCHUFA HOLDING AG

speichert und übermittelt Daten für Bonitätsanfragen an ihre Vertragspartner in der EU. Die Daten

werden nur dann zur Verfügung gestellt, wenn ein berechtigtes Interesse daran glaubhaft dargelegt

wurde.

(1) TELCAT behält sich das Eigentum an sämtlichen gelieferten Kaufwaren bis zur vollständigen und

endgültigen Zahlung vor.

(2) TELCAT untersagt dem Käufer jede Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten

Kaufwaren.

(3) Bis zum Eigentumsübergang ist der Käufer verpflichtet, die Kaufware pfleglich zu behandeln. Be-

schädigungen oder Abhandenkommen der Kaufware sowie Insolvenz des Käufers bzw. dessen Besitz-

mittlers sowie Besitzwechsel sind TELCAT unverzüglich anzuzeigen.

(4) Der Käufer darf die Kaufware und die an dessen Stelle tretenden Forderungen weder verpfänden noch

zur Sicherung abtreten bzw. übereignen. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter ist der

Käufer verpflichtet, TELCAT unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen und den Dritten auf die von

TELCAT an der Kaufware zustehenden Rechte hinzuweisen. Verletzt er diese Pflicht, haftet er für den

dadurch entstandenen Schaden.

(1) Ist die gelieferte Kaufware mangelhaft, hat der Käufer nach seiner Wahl ein Recht auf Nachbesserung

oder Neulieferung. Gegenüber Verbrauchern beträgt die Gewährleistungsfrist zwei Jahre, gegenüber

Unternehmern ein Jahr. Die Frist beginnt jeweils mit Gefahrübergang.

(2) Mängel oder Beschädigungen, die auf schuldhafte oder unsachgemäße Behandlung der Kaufware

oder unsachgemäßen Einbau oder Verwendung ungeeigneten Zubehörs oder Änderungen der Origi-

nalteile durch den Käufer oder eines nicht von TELCAT beauftragten Dritten zurückzuführen sind, sind

von der Gewährleistung ausgeschlossen. Natürlicher Verschleiß ist von der Gewährleistung ebenfalls

ausgeschlossen.

(3) Bei endgültigem Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Käufer nach seiner Wahl den Kaufpreis

angemessen herabsetzen oder vom Vertrag zurücktreten. Ein Rücktrittsrecht ist jedoch ausgeschlos-

sen, wenn der Mangel nur geringfügig ist.

(4) Weitergehende Ansprüche des Käufers (gleich aus welchem Rechtsgrund) sind ausgeschlossen.

Insbesondere ausgeschlossen sind Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche im Rahmen der

Gewährleistung wegen Mangelfolgeschäden und jeglicher im Hinblick auf den vertraglichen Leistungs-

gegenstand getroffene Aufwendungen, Verletzung vertraglicher Nebenpflichten, Beratungsfehler oder

Ansprüche aus unerlaubter Handlung gegenüber TELCAT oder ihre Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

Dies gilt insbesondere für den entgangenen Gewinn und sonstige Vermögensschäden. Der vorge-

nannte Haftungsausschluss gilt nicht bei Ansprüchen aus der Verletzung des Lebens, des Körpers

oder Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung TELCATS oder deren

vertraglichen Erfüllungsgehilfen beruhen.

Die für die Bestellabwicklung notwendigen Daten werden unter Einhaltung der Vorschriften des Bun-

desdatenschutzgesetzes gespeichert.

(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder nichtig sein oder werden, so berührt

dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht.

(2) Die Parteien verpflichten sich unwirksame oder nichtige Bestimmungen durch neue Bestimmungen zu

ersetzen, die dem in den unwirksamen oder nichtigen Bestimmungen enthaltenen wirtschaftlichen

Regelungsgehalt in rechtlich zulässiger Weise gerecht werden. Entsprechendes gilt bei Vertrags-

lücken. Zur Ausfüllung von Vertragslücken verpflichten sich die Parteien, auf angemessene

Regelungen in diesem Vertrag hinzuwirken, die dem am nächsten kommen, was die Vertrags-

schließenden nach dem Sinn und Zweck des Vertrages bestimmt hätten, wenn der Punkt von ihnen

bedacht worden wäre.

(1) Soweit der Käufer Kaufmann oder juristische Person des öffentlichen Rechts ist, gilt Salzgitter als

ausschließlicher Gerichtsstand.

(2) Nebenabreden und spätere Vertragsänderungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Insbe-

sondere haben mündliche Zusagen von TELCAT nur dann Wirkung, wenn sie von TELCAT schriftlich

bestätigt und in den Vertragsinhalt aufgenommen wurden.

(3) Hinsichtlich aller Rechte und Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis gilt das Recht der Bundesrepublik

Deutschland. Die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausdrücklich ausgeschlossen.

Stand: August 2008




